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WBH/S13 07.08.2023

Mündl. Anfrage gem. § 18 der GeschO in der BVHo am 14.06.2023 
- Beseitigung von Bordsteinschäden in der Wesselbachstraße

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

Ihre og. Anfrage beantworten wir gerne wie folgt: 

„Die auf den uns vorliegenden Fotos zu erkennenden Naturbordsteine stellen keine 
Abgrenzung eines ausrei-chend breiten, von Personen zu nutzenden Gehweges zum 
Straßenkörper dar, sondern die-nen der Einfassung eines sogenannten Schrammbordes 
und der Führung des bei Regen anfallenden Oberflächenwassers. 

Unter Schrammborden versteht man schmale Streifen, die als Schutzeinrichtungen für paral-
lel verlaufende Mauern, Zäune, Hecken, Gebäude etc. fungieren. Dadurch werden Fahrzeu-
ge auf Abstand gehalten und Beschädigungen an den zuvor genannten Einrichtungen wei-
testgehend verhindert. Sie werden in der Regel dort errichtet, wo aufgrund mangelnder 
Platzverhältnisse der Bau von herkömmlichen Gehwegen nicht möglich ist.  

Von den beschädigten Bordsteinen geht keine unmittelbare Gefahr für Passanten aus. Eine 
Erneuerung der Bordanlage bzw. Austausch einzelner Steine ist daher nicht zwingend erfor-
derlich.  
Gleichwohl wird die Straßenunterhaltung des WBH die gravierenden Schadstellen zeitnah 
provisorisch ausbessern und die Oberfläche des Schrammbordes nacharbeiten. 

TOP 8. Antwort zu Anfrage nach § 18 Schmidt



 
Bei einer eventuellen Erneuerung der Wesselbachstraße würden die Randanlagen natürlich 
mitberücksichtigt werden.“ 
 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag 
 
gez. 
G. Zmarowski 
 
D. an 01/120 zur gefälligen Kenntnis. 
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